
Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

Rechtsrelevante Sozialpsychologie
Posted on 24. Mai 2010 by Klaus F. Röhl

Auf das letzte Posting zur Mediation (Mit harten Bandagen in die Mediation?) habe
ich zwar keine Kommentare erhalten. Aber es hat sich daraus doch einige
Emailkorrespondenz entwickelt. Eine freundliche Leserin hat mir ein Faltblatt mit
dem Programm des 14. Mediations-Kongresses übermittelt, der Ende April in Bonn
stattfand. Darin sind mir zwei Vorträge von Prof. Dr. Birte Englich, Bonn, aufgefallen.
Der eine trug den Titel »Die Macht der ersten Zahl – Ankereffekte und andere
psychologisch wirksame Einflüsse auf Verhandlungen«, der andere behandelte den
»Umgang mit extremen Forderungen«. Daraufhin habe ich mir die Webseite von
Frau Englich angesehen. An der Spitze der Liste ihrer Forschungsinteressen steht
»judicial decision making«. Sodann werden fünf key publications genannt, die alle
einschlägig sind:
Englich, B. (2008). When knowledge matters – Differential effects of available
knowledge in standard and basic anchoring tasks. European Journal of Social
Psychology, 38, 896-904. (pdf)
Englich, B., Mussweiler, T., & Strack (2006). Playing dice with criminal sentences:
The influence of irrelevant anchors on experts´ judicial decision making. Personality
and Social Psychology Bulletin, 32 (2), 188-200. (pdf)
Englich, B., Mussweiler, T., & Strack, F. (2005). The last word in court – A hidden
disadvantage for the defense. Law and Human Behavior, 29 (6), 705-722. (pdf)
Mussweiler, T., & Englich, B. (2005). Subliminal anchoring: Judgmental
consequences and underlying mechanisms. Organizational Behavior and Human
Decision Processes, 98, 133-143. (pdf)
Englich B., & Mussweiler, T. (2001). Sentencing under uncertainty: Anchoring effects
in the court room. Journal of Applied Social Psychology, 31 (7), 1535-1551. (pdf)
Und was noch besser ist: Sie werden auch alle zum Download angeboten. In der
vollständigen Publikationsliste finden sich weitere rechtspsychologische Arbeiten.
Ich will hier nur noch eine erwähnen, einen kurzen, aber gehaltvollen
Übersichtsartikel.
Englich, B. (2006). Ankereffekte im juristischen Kontext. In H.-W. Bierhoff & D. Frey
(Hrsg.), Handbuch der Psychologie Band III: Handbuch der Sozialpsychologie und
Kommunikationspsychologie (S.309-313). Göttingen: Hogrefe. (pdf)
[http://social-cognition.uni-koeln.de/scc4/documents/hogrefe_ankereffekte.pdf]
Die Arbeiten konzentrieren sich sehr auf Ankereffekte, von denen Englich selbst
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sagt, sie seien empirisch gut belegt. Man muss nicht alles lesen. Aber man muss
das Problem wohl doch ernster nehmen als es bisher allgemein geschieht.
Besonders interessant fand ich die beiden Aufsätze von Englich, Mussweiler und
Strack. Der Aufsatz von 2006 wiederholt zunächst den von 2005 und ergänzt ihn um
zwei weitere Experimente.) Mit der Methode fiktiver Fälle, so würde man das in der
Rechtssoziologie nennen, zeigen die Autoren, dass das vom Staatsanwalt
beantragte Strafmaß in einer Weise auf das Urteil einwirkt, die dadurch, dass dem
Angeklagten und seinem Verteidiger das letzte Wort zusteht, nicht aufgehoben
wird. Dabei soll es sich um einen sehr robusten Effekt handeln, der nicht nur bei
Jungjuristen als Testpersonen auftritt, sondern auch bei erfahrenen Strafrichtern.
Selbst und vor allem der Verteidiger lässt sich bei seinen Gegenvorstellungen von
dem »Anker« leiten. Der Effekt soll auch nicht davon abhängig sein, dass gerade ein
Staatsanwalt das Strafmaß in den Raum stellt. Auch Strafvorschläge von
Nichtjuristen, im Test von Computerstudenten, zeigen Wirkung, und das selbst
dann, wenn der Strafvorschlag von einem Zufallsgenerator ausgeworfen worden
war. Um noch eines drauf zu setzen, wurden im dritten Experiment die
»Verteidiger« aufgefordert, sich einen Strafantrag vorzustellen, den sie durch
Würfeln selbst generieren mussten. Eine Erklärung, die die Autoren für möglich
halten, besagt, dass der »Anker« dazu führt, nach Argumenten zu suchen, die die
Angemessenheit des Wertes bestätigen und andere ausblenden. In einem vierten
Experiment wurden die Probanden daher aufgefordert, à tempo Argumente pro und
contra zu sortieren. Dabei soll sich bestätigt haben, dass Argumente für Schuld und
schwere Strafe bei einem hohen Ankerwert schneller eingeordnet werden. Ich muss
gestehen, dass ich dieses Experiment nicht ganz nachvollziehen kann. Das Fazit der
Autoren: Das letzte Wort für den Angeklagten bedeutet, dass der Staatsanwalt das
erste Wort hat. Der Staatsanwalt kann damit einen »Anker« setzen, der das
Verfahrensergebnis irrational beeinflusst.
Es fällt schwer, sich mit dem Ergebnis anzufreunden, und daher wird man zunächst
versuchen, es hinweg zu argumentieren. Ohne dass ich tiefer eingestiegen wäre,
fallen mir zwei Argumente ein.
Erstens, dass der Ankereffekt nur Zahlenwerten zugeschrieben wird. Können denn
Sachargumente gegen den Ankereffekt nichts ausrichten? In Rhetorikkursen lernt
man doch, dass man das wichtigste Argument an den Schluss stellen soll. Von
daher würde man erwarten, dass das Schlusswort wichtiger ist als der Anfang.
Zweitens: Die Psychologen verwenden Laborsituationen. Auch wenn sie gelegentlich
vom Kontext des Ankers und möglicher Gegen-Anker sprechen, so bleibt dieser
Kontext doch in den Versuchssituationen dürftig. Er kann die Totalität einer
Gerichtsverhandlung kaum darstellen. (Das gleiche gilt für eine
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Mediationsverhandlung.) Im Verlaufe einer Verhandlung werden viele Zahlenwerte
genannt. Dem Laien fällt es schwer zu glauben, dass der erstgenannte sich nur
schwer wieder auslöschen lässt. Immerhin sehen die Autoren selbst eine Aufgabe
für weitere Untersuchungen darin zu prüfen, ob der Ankereffekt auch über eine
komplette Gerichtsverhandlung durchhält (2005, S. 728).
Ich vermute allerdings, dass Frau Englich und ihre Kollegen solche Einwendungen
gewöhnt sind und sie locker ausräumen können. Es bleibt wohl keine Wahl als den
Ankereffekt in der forensischen Praxis ernst zu nehmen. Wer in Zivilsachen etwas
gewinnen will, sollte also mit einer hohen Klageforderung beginnen. Auch Richter
lassen sich davon beeinflussen. Noch wichtiger ist eine hohe Ausgangsforderung für
Vergleichs- und Mediationsverhandlungen. Im Strafverfahren sollte der Verteidiger
noch vor dem Staatsanwalt ein möglichst niedriges Strafmaß nennen.

Ähnliche Themen

Das Frühstück der Richter und seine Folgen
Pseudointerdisziplinarität
Ist das Strafmaß davon abhängig, ob der Lieblingsverein des Richters verloren
hat?
Die Invisibilisierung des (zweiten) Mediationsparadoxes
Mit harten Bandagen in die Mediation?
Kann man Vermittlungstechnik lernen?
Noch einmal: Das zweite Mediationsparadox
Das zweite Mediations-Paradox: Erfolgreich, schneller, billiger und besser, aber
ungenutzt
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